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2. Verstehen
Das konnen Sie erkliren:

m das forum internum und forum externum der Glaubensfreiheit (§ 10 Rn. 8)
m das Verhiltnis von Staat und Glaube unter dem Grundgesetz (§ 10 Rn. 42 ff.)
@ das europaische Grundrecht auf Freiheit der Gedanken (§ 10 Rn. 64)

@ die Glaubens- und Gewissensfreiheit auf europaischer Ebene (§ 10 Rn. 58 ff.)

3. Anwenden

Das beherrschen Sie bei der Priifung eines konkreten Falls:

m den Aufbau der Glaubens- und Gewissensfreiheit (§ 10 Rn. 19; 40)

m die Darstellung des personlichen Schutzbereichs der Glaubensfreiheit (§ 10
Rn. 3 ff.)

die mit dem Religions- und Weltanschauungsunterricht verbunden Rechtsfra-
gen (§ 10 Rn. 54 ff.)

4. Analyse

Das konnen Sie herleiten:

m die verschiedenen Argumentationslinien der Kopftuch-Entscheidungen des
BVerfG (§ 10 Rn. 47 ff.)

m wann eine Glaubensgemeinschaft i.S.v. Art. 140 GG i.V.m. Art. 136 ff. WRV
vorliegt (§ 10 Rn. 26 ff.)

5. Synthese
Das konnen Sie einordnen und begriinden:

m weshalb die Glaubens- und Gewissensfreiheit nur verfassungsimmanenten
Schranken unterliegen (§ 10 Rn. 13 ff.)

m haufig mit der Religions- und Weltanschauungsfreiheit kollidierende Grund-
rechtspositionen (§ 10 Rn. 16)

6. Evaluation

Dazu konnen Sie fundiert Stellung nehmen:

m die Kruzifix-Entscheidung des BVerfG (§ 10 Rn. 20 ff.)

weshalb die Gewissensfreiheit im Extremfall zu einer Gefihrdung der beste-
henden Rechtsordnung fithren kann (§ 10 Rn. 36)
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§ 10 Glaubens- und Gewissensfreiheit

I. Verfassungsrechtliche Dogmatik
1. Die Glaubensfreiheit, Art. 4 Abs. 1,2 GG

a) Was schiitzt die Glaubensfreiheit allgemein?

Art. 4 GG gewahrleistet die Freiheit des Glaubens (Art. 4 Abs. 1 GG), die Frei-
heit des Bekenntnisses (Art.4 Abs.1 GG) und die Freiheit der ungestorten
Glaubensausiibung (Art. 4 Abs.2 GG). Das BVerfG behandelt die Glaubens-,
Bekenntnis- und Glaubensausiibungsfreiheit als einheitliches Grundrecht der
Glaubensfreiheit (Art. 4 Abs. 1, 2 GG).! Daneben steht das Grundrecht der Ge-
wissensfreiheit (Art. 4 Abs.3 GG) als gesondertes Grundrecht.? Eine besondere
Auspragung der Gewissensfreiheit stellt das Recht der Kriegsdienstverweigerung
(Art. 4 Abs. 3 GG) dar, das seit Aussetzung der Wehrpflicht 2011 freilich an Be-
deutung eingebiif$t hat. Dartiber hinaus iibernimmt das Grundgesetz den staats-
kirchenrechtlichen Kompromiss der Weimarer Reichsverfassung zum Status und
Schutz der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften (Art. 140 GG i.V.m.
Art. 136 ff. WRV).

b) Was ist der personliche Schutzbereich der Glaubensfreiheit?

Art. 4 Abs. 1, 2 GG enthilt seinem Wortlaut zufolge keine personelle Beschrin-
kung, so dass es sich um ein Menschenrecht (§ 3 Rn. 11) handelt. Damit kann
sich jede natiirliche Person auf die Glaubensfreiheit berufen. Dies gilt auch fir
Personen, die in einem engen Verhiltnis zum Staat stehen, etwa Lehrer:innen
oder Referendar:innen (siehe dazu die Ausfithrungen zur Figur der Sondersta-
tusverhiltnisse, § 3 Rn. 15).3 Dariiber hinaus stellt sich hiufig die Frage, ob
sich auch Kinder und Jugendliche auf die Glaubensfreiheit berufen kénnen.*
Die Grundrechtsmiindigkeit (§ 3 Rn. 14) ist zwar auch bei der Glaubensfreiheit
in jedem Einzelfall zu untersuchen; eine im Grundsatz verallgemeinerungsfahi-
ge Orientierungshilfe bietet hierbei jedoch § 5 S.1 RelKErzG, wonach die Ent-
scheidungsfihigkeit in religiosen Angelegenheiten jedenfalls und spatestens ab
einem Alter von 14 Jahren angenommen wird. Wird die Grundrechtsmiindigkeit
verneint, konnen die Eltern ihr Erziehungsrecht (Art.6 Abs.2 S.1 GG, §17
Rn. 28 ff.) geltend machen.

Wie steht es um juristische Personen, inwiefern werden sie vom personlichen
Schutzbereich der Glaubensfreiheit umfasst? Nach den allgemeinen Grund-
rechtslehren sind juristische Personen grundsitzlich (nur) unter den Vorausset-
zungen des Art. 19 Abs. 3 GG (§ 3 Rn. 16 ff.) grundrechtsberechtigt. Verfolgt die
inlandische juristische Person einen religiosen oder weltanschaulichen Zweck,
dann ist Art. 4 GG wesensmiiflig auf sie anwendbar;® dies gilt auch bei gleichzei-
tiger Verfolgung wirtschaftlicher Interessen, sofern religiose bzw. weltanschauli-

1 St.Rsp. seit BVerfGE 12, 1 (Glaubensabwerbung [1960]); ferner Mager, in: v. Miinch/Kunig, GG Kommen-
tar, 7. Aufl., Art. 4,Rn. 17.

Vgl. Mager, in: v. Miinch/Kunig, GG Kommentar, 7. Aufl,, Art. 4, Rn. 15.

BVerfGE 108, 282, 297 f. (Kopftuch [2003]).

Vgl. Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG Kommentar, 7. Aufl,, Art. 4, Rn. 71.

BVerfGE 53, 366, 392 f. (Konfessionelle Krankenh&user [1980]); 105, 279, 293 (Osho [2002]).
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I. Verfassungsrechtliche Dogmatik

che Ziele nicht vollstindig in den Hintergrund treten.® Allerdings ist umstritten,
ob ein Rickgriff auf Art. 19 Abs.3 GG iiberhaupt erforderlich ist, oder ob
Art. 4 Abs. 1, 2 GG selbst auch eine korporative Glaubensfreiheit verbiirgt, wo-
durch sich Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften schon unmittelbar
auf das Grundrecht berufen kénnten.” Eine solche Konstruktion eines ,,Doppel-
grundrechts“ wird auch im Rahmen der Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit
(§ 16 Rn.2f.) diskutiert. Bedeutung entfaltet dieser Streit nur selten, niamlich
bei auslandischen juristischen Personen: Sie konnen sich auf den nur fir inlindi-
sche juristische Personen geltenden Art.19 Abs.3 GG nicht berufen; Art. 4
Abs. 1, 2 GG ist hingegen ein Menschenrecht.

Dariiber hinaus sind auch Glaubensgemeinschaften (§ 10 Rn. 30) mit dem Sta-
tus einer Korperschaft offentlichen Rechts gem. Art. 140 GG i.V.m. Art. 137
Abs. 5 WRV grundrechtsberechtigt.® Die Zuordnung dieser Kérperschaften (al-
so juristischen Personen) zum ,,6ffentlichen Recht* ist der historischen Entwick-
lung des Korperschaftsstatus geschuldet. Es handelt sich um Korperschaften
offentlichen Rechts sui generis (eigener Art), die von den aus dem Verwaltungs-
recht bekannten tibrigen Korperschaften offentlichen Rechts (wie etwa Kommu-
nen, Universititen oder Wasserverbanden) zu unterscheiden sind: Sie werden
insbesondere nicht der staatlichen Sphire zugeordnet und sind daher auch nicht
grundrechtsverpflichtet.

c) Was ist der sachliche Schutzbereich der Glaubensfreiheit?

Zentral fur die Bestimmung des Schutzbereichs von Art.4 Abs. 1, 2 GG sind
die Begriffe ,,Religion“ und ,Weltanschauung“. Beide Begriffe beziehen sich
auf Glaubenssysteme, die einen umfassenden Erklarungsansatz fur die Welt
als Ganzes und die Stellung des Menschen in der Welt bieten.” Religitse und
weltanschauliche Glaubenssysteme unterscheiden sich in ihrem Bezugspunkt:
Religion griindet in transzendenten Erkldrungsansitzen, Weltanschauung in im-
manenten.'® Das BVerwG formuliert:

P Unter Religion oder Weltanschauung ist eine mit der Person des Menschen
verbundene Gewil3heit lber bestimmte Aussagen zum Weltganzen sowie zur
Herkunft und zum Ziel des menschlichen Lebens zu verstehen; dabei legt die
Religion eine den Menschen iiberschreitende und umgreifende (,transzendente”)
Wirklichkeit zugrunde, wahrend sich die Weltanschauung auf innerweltliche (,,im-
manente”) Beziige beschrankt [...].

BVerwGE 90, 112, 115 (Jugendsekten [1992]) = NJW 1992, 2496 <

6 BVerwGE 61, 152, 156 (Scientology [1980]) = NJW 1981, 1460; siehe Mager, in: v. Miinch/Kunig, GG
Kommentar, 7. Aufl., Art. 4, Rn. 28 f.
7 Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG Kommentar, 7. Aufl., Art. 4, Rn. 75.
8 BVerfGE 18, 385, 386 (Teilung einer Kirchengemeinde [1965]); 42, 312, 321 (Inkompatibilitat/Kirchliches
Amt [1976]).
9 Vgl. Mager, in: v. Miinch/Kunig, GG Kommentar, 7. Aufl,, Art. 4, Rn. 23.
10 Vgl. BVerfGE 12, 1, 3 (Glaubensabwerbung [1960]).
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§ 10 Glaubens- und Gewissensfreiheit

Sprechen das Grundgesetz oder die Weimarer Reichsverfassung (oder auch
dieser Text) von ,,Religion“ bzw. ,Religionsgesellschaften®, so sind damit mu-
tatis mutandis auch Weltanschauungen und Weltanschauungsgemeinschaften
gemeint. Dies ergibt sich aus dem verfassungsrechtlichen Verhiltnis von Staat
und Glaube (§ 10 Rn. 42 ff.), wonach der Staat Religion und Weltanschauung
neutral gegeniibersteht.

d) Welches Verhalten schiitzt die Glaubensfreiheit?
Die Reichweite der Glaubensfreiheit erstreckt sich in drei Richtungen:!!

1. Die Glaubensfreiheit (Art.4 Abs.1 GG) schiitzt die innere Uberzeugung
(forum internum), also einen Glauben zu haben. Staatliche Einflussnahme in
religiose oder weltanschauliche Angelegenheiten, auch unterhalb der Quali-
tit hoheitlicher Befehle, sind daher rechtfertigungsbedurftig. Historisch soll-
te so insbesondere einem ius reformandi entgegengewirkt werden, wonach
der Glaube durch die Obrigkeit bestimmt wird.

2. Die Bekenntnisfreiheit (Art. 4 Abs. 1 GG) schuitzt die Moglichkeiten, diesen
Glauben nach aufSen zu tragen und kundzutun (forum externum). Davon
umfasst sind etwa das Tragen religioser Kleidung oder Zeichen (Kreuz, Kip-
pa, Kopftuch), aber auch fiir den eigenen Glauben zu werben (Mission).

3. Art.4 Abs.2 GG schiitzt ferner die Freiheit der Glaubenssausiibung (bspw.
Gottesdiente, sakrales Glockenlduten, Gebetsrufe des Muezzin, etc.). Dies
umfasst die Freiheit ,,sein gesamtes Verhalten an den Lehren seines Glaubens
auszurichten und seiner inneren Uberzeugung gemif zu handeln“.'2 So kén-
nen auch auflerlich neutrale Handlungen, die aber nach dem Selbstverstind-
nis der Grundrechtstriger:innen religios motiviert sind — z.B. Aktionen der
Caritas/Diakonie — Glaubensausiibung darstellen.!3

Kritische Stimmen sehen im weiten Schutzbereichsverstindnis, insbesondere bei
der Glaubensausiibungsfreiheit, die Unterschiede in der Bedeutung verschiede-
ner Glaubenspraktiken unzureichend beriicksichtigt:'* So diirfe etwa eine ka-
ritative Altkleidersammlung nicht denselben grundrechtlichen Schutz erfahren
wie ein Gottesdienst. Der Einwand verfingt indessen nicht, weil solche Bedeu-
tungsunterschiede auf Rechtfertigungsebene berticksichtigt werden konnen.

Weil die Glaubensfreiheit (auch) der individuellen Personlichkeitsentfaltung
dient, ist nach der Rechtsprechung des BVerfG nicht nur Verhalten geschiitzt,
das auf verpflichtenden Glaubenssitzen beruht, sondern auch solches, das gera-
de nur der oder die Einzelne fiir sich selbst als bindend empfindet.!’

11 Siehe Mager, in: v. Miinch/Kunig, GG Kommentar, 7. Aufl., Art. 4, Rn. 31 ff;; Starck, in: v. Mangoldt/Klein/
Starck, GG Kommentar, 7. Aufl., Art. 4, Rn. 34 ff.

12 BVerfGE 32,98, 106 (Gesundbeter [1971]).

13 Vgl. BVerfGE 24, 236 (Aktion Rumpelkammer [1968]); 104, 337, 345f. (Schachten [2002]); siehe Mager,
in: v. Miinch/Kunig, GG Kommentar, 7. Aufl.,, Art. 4, Rn. 73.

14 So Muckel, in: Friauf/Hofling, GG-Kommentar, 26. Aktualisierung (2009), Art. 4, Rn. 6 m.w.N.

15 BVerfGE 32,98, 106 f. (Gesundbeter [1972]); 108, 282, 297 (Kopftuch | [2003]).
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I. Verfassungsrechtliche Dogmatik

Dariiber hinaus gewdhrleistet Art. 4 Abs. 1, 2 GG auch die Negation der Religi-
ons- und Weltanschauungsfreiheit — also das Recht, keiner oder keiner bestimm-
ten Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft anzugehoren, den Glauben
nicht zu bekennen und auch nicht auszuiiben (sog. negative Glaubensfreiheit).!®
Diese negative Komponente der Glaubensfreiheit wird bereits in den Art. 136
Abs. 3,4 WRV, Art. 141 WRYV deutlich. Sie kann allerdings nur gegen den Staat
in Stellung gebracht werden; ein Schutzanspruch, von anderen Grundrechtstra-
ger:innen oder im offentlichen Raum nicht mit Religion oder Weltanschauung
konfrontiert zu werden, kann aus Art.4 Abs. 1, 2 GG nicht abgeleitet werden
(siehe dazu die Kruzifix-Entscheidung, § 10 Rn. 20 ff.).

Das BVerfG beschreibt die negative Glaubensfreiheit (und ihre Grenzen) wie
folgt:

P Die Entscheidung fiir oder gegen einen Glauben ist [..] Sache des Einzelnen,
nicht des Staates. Der Staat darf ihm einen Glauben oder eine Religion weder
vorschreiben noch verbieten. Zur Glaubensfreiheit gehort aber nicht nur die Frei-
heit, einen Glauben zu haben, sondern auch die Freiheit, nach den eigenen Glau-
bensiiberzeugungen zu leben und zu handeln. Insbesondere gewahrleistet die
Glaubensfreiheit die Teilnahme an den kultischen Handlungen, die ein Glaube vor-
schreibt oder in denen er Ausdruck findet. Dem entspricht umgekehrt die Freiheit,
kultischen Handlungen eines nicht geteilten Glaubens fernzubleiben. Diese Frei-
heit bezieht sich ebenfalls auf die Symbole, in denen ein Glaube oder eine Religion
sich darstellt. Art. 4 Abs.1 GG lberlaRt es dem Einzelnen zu entscheiden, welche
religiosen Symbole er anerkennt und verehrt und welche er ablehnt. Zwar hat er
in einer Gesellschaft, die unterschiedlichen Glaubensiiberzeugungen Raum gibt,
kein Recht darauf, von fremden Glaubensbekundungen, kultischen Handlungen
und religiésen Symbolen verschont zu bleiben. Davon zu unterscheiden ist aber
eine vom Staat geschaffene Lage, in der der Einzelne ohne Ausweichméglichkeiten
dem EinfluR eines bestimmten Glaubens, den Handlungen, in denen dieser sich
manifestiert, und den Symbolen, in denen er sich darstellt, ausgesetzt ist. Insofern
entfaltet Art. 4 Abs.1 GG seine freiheitssichernde Wirkung gerade in Lebensberei-
chen, die nicht der gesellschaftlichen Selbstorganisation tiberlassen, sondern vom
Staat in Vorsorge genommen worden sind.

BVerfGE 93, 1, 15 f. (Kruzifix [1995]) <

e) Wie kann ein Eingriff in die Glaubensfreiheit gerechtfertigt werden?

Art. 4 Abs. 1, 2 GG enthilt keinen Gesetzesvorbehalt und wird daher in der
stindigen Rechtsprechung des BVerfG als vorbehaltloses Grundrecht gelesen.l”
Dies wird unter anderem mit der groflen historischen Bedeutung der Glaubens-
freiheit als ,Mutter der Grundrechte®, mit der hohen praktischen Relevanz und
mit den bei der Verfassungsgebung tragenden Erwdgungen, aus der Zeit des
Nationalsozialismus die richtigen Lehren zu ziehen, begriindet.

16 Vgl. Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG Kommentar, 7. Aufl., Art. 4, Rn. 30.
17 Vgl. nur BVerfGE 108, 282, 299 (Kopftuch | [2003]); 138, 296, 333 (Kopftuch Il [2015]); 153, 1, 36
(Kopftuch 111 [2020]).

127

hittps://dol.org/10.5771/8783748911197-122 - am 20.01.2026, 16:59:50. https://www.Inllbra.com/de/agh - Open Access -

11

12

13


https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/wrv/art_136.html#:~:text=Die%20Verfassung%20des%20Deutschen%20Reichs%20Art%20136%20%281%29,öffentlichen%20Ämtern%20sind%20unabhängig%20von%20dem%20religiösen%20Bekenntnis.
https://www.gesetze-im-internet.de/wrv/art_136.html#:~:text=Die%20Verfassung%20des%20Deutschen%20Reichs%20Art%20136%20%281%29,öffentlichen%20Ämtern%20sind%20unabhängig%20von%20dem%20religiösen%20Bekenntnis.
https://www.gesetze-im-internet.de/wrv/art_141.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_4.html
https://www.servat.unibe.ch/tools/DfrInfo?Command=ShowPrintVersion&Name=bv093001
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_4.html
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FMangoldtKlStKoGG_7_Band1%2FGG%2Fcont%2FMangoldtKlStKoGG%2EGG%2Ea4%2EglA%2EglI%2Egl2%2Eglg%2Egldd%2Ehtm
https://www.servat.unibe.ch/tools/DfrInfo?Command=ShowPrintVersion&Name=bv108282
https://www.servat.unibe.ch/tools/DfrInfo?Command=ShowPrintVersion&Name=bv138296
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2020/01/rs20200114_2bvr133317.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://doi.org/10.5771/9783748911197-122
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/wrv/art_141.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_4.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_4.html
https://www.servat.unibe.ch/tools/DfrInfo?Command=ShowPrintVersion&Name=bv093001
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_4.html
https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2Fkomm%2FMangoldtKlStKoGG_7_Band1%2FGG%2Fcont%2FMangoldtKlStKoGG%2EGG%2Ea4%2EglA%2EglI%2Egl2%2Eglg%2Egldd%2Ehtm
https://www.servat.unibe.ch/tools/DfrInfo?Command=ShowPrintVersion&Name=bv108282
https://www.servat.unibe.ch/tools/DfrInfo?Command=ShowPrintVersion&Name=bv138296
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/2020/01/rs20200114_2bvr133317.pdf?__blob=publicationFile&v=1

14

15

16

uﬁu
JuS 2005, 1000
JuS 2007, 538
ZJS 2012, 521
JuS 2013, 54
Jura 2014, 94
JuS 2014, 110
JuS 2021, 332
JA 2022, 217

§ 10 Glaubens- und Gewissensfreiheit

Eine andere Auffassung in der Literatur erkennt jedoch im Wortlaut des
Art. 136 Abs. 1 WRYV einen ,,Vorbehalt des allgemeinen Gesetzes“ — also einen
einfachen Gesetzesvorbehalt:!8

P (1) Die biirgerlichen und staatsbiirgerlichen Rechte und Pflichten werden durch
die Ausiibung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschrankt.

Art. 136 Abs.1 WRV <

Allgemeine (einfachgesetzliche) burgerliche und staatsburgerliche Rechte und
Pflichten, die gerade keinen glaubensspezifischen Bezug aufweisen, konnten
nach dieser Auffassung herangezogen werden, um Beschrinkungen der Glau-
bensfreiheit zu rechtfertigen. Ahnlich wie bei den Kommunikationsfreiheiten
gem. Art. 5 Abs.2 GG (§12 Rn.37) wiren damit lediglich Einschrankungen
ausgeschlossen, die sich speziell gegen die Glaubensfreiheit richten, sog. Sonder-
recht.

Das BVerfG stellt sich dieser Auffassung in stindiger Rechtsprechung tiberzeu-
gend entgegen.!® Aus systematischer Sicht kidme ein Riickgriff auf die Schranke
des Art. 136 Abs. 1 WRYV einer unzuldssigen Schrankenleihe gleich.

Eingriffe in Art. 4 Abs. 1, 2 GG sind daher allein zum Schutz kollidierender Ver-
fassungsrechtspositionen (§ 4 Rn. 10) moglich. Zwischen den sich gegentiberste-
henden Grundrechtspositionen ist im Wege der praktischen Konkordanz (§ 4
Rn. 15f.) ein schonender Ausgleich herzustellen. Haufige Abwagungsfragen er-
geben sich haufig im Zusammenspiel mit

m der negativen Glaubensfreiheit Dritter;2°

der weltanschaulich-religiosen Neutralitdtspflicht des Staates (Art.3 Abs. 3
GG; Art. 4 Abs. 1 GG; Art. 33 Abs. 3 GG, Art. 136 Abs. 1, 4 WRV; Art. 137
Abs. 1 WRV);2!

m dem Recht auf Leben und korperliche Unversehrtheit (Art.2 Abs.2 S.1
GG);2

m dem staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag (Art. 7 Abs. 1 GG).23

18 Vgl. BVerwGE 112, 227, 231f. (Schéachten Il [2000]) = NJW 2001, 1225; ebenso Mager, in: v. Minch/Ku-
nig, GG Kommentar, 7. Aufl,, Art. 4, Rn. 66; Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG Kommentar, 7. Aufl,,
Art. 4, Rn. 87; Tillmanns, Jura 2004, 619.

19 Siehe nur BVerfGE 33, 23, 29ff. (Eidesverweigerung aus Glaubensgriinden [1972]); siehe dazu auch die
Ausfiihrungen zur Kruzifix-Entscheidung (§ 10 Rn. 20 ff.) an.

20 Siehe BVerfGE 93, 1, 22 f. (Kruzifix [1995]).

21 Siehe BVerfGE 108, 282 (Kopftuch I [2003]); 138, 296 (Kopftuch I1 [2015]); 153, 1 (Kopftuch 11 [2020]).

22 Zur Beschneidung von Jungen aus religidsen Motiven siehe LG K6In NJW 2012, 2128; dazu Rixen, NJW
2013, 257; zur Befreiung von der Helmpflicht aufgrund des Tragens eines Turbans siehe VGH Mannheim
BeckRS 2017, 124386; im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie siehe BVerfG NJW 2020, 1427.

23 Siehe BVerwG NJW 2005, 2101; NVwZ 2014, 81; NVwZ 2017, 227; einen Uberblick bietet Biischer/Glas-
macher, JuS 2015, 513.
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I. Verfassungsrechtliche Dogmatik

f) Welche Rolle nehmen die Normen der WRV beim Schutz der
Glaubensfreiheit ein?

Die uiber Art. 140 GG inkorporierten ,, Weimarer Kirchenartikel“ sind Bestand-
teil des Grundgesetzes und nach standiger Rechtsprechung des BVerfG vollgiil-
tiges Verfassungsrecht.2* Schon Rudolf Smend fragte aber pointiert: ,,Wenn
zwei Grundgesetze dasselbe sagen, bedeuten sie auch dasselbe?“25 Bei der Inter-
pretation kann zwar auf Judikatur und wissenschaftliche Diskurse zur WRV
zuriickgegriffen werden, allerdings ist zu beriicksichtigen, dass die Artikel nun-
mehr in einem anderen verfassungsrechtlichen Kontext stehen. Die Auslegung
der Regelungen der WRV muss sich daher nunmehr an den Wertungen des
Grundgesetzes orientieren.2® Das schligt sich in der Interpretation der Weimarer
Kirchenartikel durch das BVerfG nieder:

P Die Gewahrleistungen der Weimarer Kirchenartikel sind funktional auf die Inan-
spruchnahme und Verwirklichung des Grundrechts der Religionsfreiheit angelegt
(Art. 4 Abs.1und 2 GG).

BVerfGE 102, 370, 387 (Zeugen Jehovas | [2000]) <

Sie verstarken und konkretisieren gleichsam die grundrechtliche Glaubensfrei-
heit, nur in der Zusammenschau der inkorporierten Weimarer Kirchenartikel
mit Art. 4 Abs. 1, 2 GG konnen sie sachgerecht und widerspruchsfrei ausgelegt
und angewendet werden.

Die Weimarer Normen enthalten u.a. folgende Gewahrleistungen:

m Art. 136 Abs.3 und Abs.4 WRYV bieten einen ausdriicklichen dogmatischen
Ankniipfungspunkt fir die negative Glaubensfreiheit (§ 10 Rn. 11).

m Art. 137 Abs.2 WRV verbiirgt die religiose bzw. weltanschauliche Vereini-
gungsfreiheit, also das Recht, eine Religions- bzw. Weltanschauungsgemein-
schaft zu griinden.

m Von eminenter Bedeutung ist zudem das Selbstbestimmungsrecht der Religi-
ons- und Weltanschauungsgemeinschaften aus Art. 137 Abs.3 WRV,?” das
vor allem im Bereich des sog. kirchlichen Arbeitsrechts Wirkung entfaltet.?8

m Art. 137 Abs. 5 WRV normiert mit dem Korperschaftstatus (§ 10 Rn. 28 ff.)
eine Sonderrechtsform fiir Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften.

24 Siehe nur BVerfGE 19, 206, 219 (Kirchenbausteuer [1965]).

25 Smend, ZevKR 1951, 4, 4.

26 Vgl. BVerfGE 33, 23, 30f. (Eidesverweigerung aus Glaubensgriinden [1972]); 102, 370, 386f. (Zeugen
Jehovas 1 [2000]).

27 Dazu BVerfGE 72,278, 289 (Kirchenautonomie [1986]).

28 BAGE 139, 144 (Katholischer Chefarzt [2011]); BVerfGE 137, 273 (Katholischer Chefarzt [2014]);
EuGH, ECLI:EU:C:2018:696 — IR/JQ; BAGE 154, 285 (Konfessionsloser Bewerber [2016]); EuGH,
ECLI:EU:C:2018:257 — Egenberger. Eine Ubersicht zum Gang beider Verfahren bietet Schubert, EuZA
2020, 320.
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§ 10 Glaubens- und Gewissensfreiheit

g) Wrap-Up: Priifungsschema
l. SCHUTZBEREICH

Personlich: Menschenrecht

Sachlich:
Religion und Weltanschauung = Glaubenssysteme, die einen
umfassenden Erklarungsansatz fiir die Welt als Ganzes und die Stellung
des Menschen in der Welt bieten
Positive Glaubensfreiheit (insb. forum internum/forum externum)

Negative Glaubensfreiheit
Il. EINGRIFF
Klassischer Eingriffsbegriff: bspw. bugeldbewdhrtes Verbot seinen Glauben
offentlich kundzutun
Moderner Eingriffsbegriff: bspw. koedukativer Schulsport

I1l. VERFASSUNGSRECHTLICHE RECHTFERTIGUNG

Schranken:
verfassungsimmanente Schranken
Schranken-Schranken:

Herstellung praktischer Konkordanz

Weiterfiihrende Hinweise

Kluth, Die Grundrechte des Art. 4 GG, Jura 1993, 137

Tillmanns, Die Religionsfreiheit (Art. 4 I, I GG), Jura 2004, 619

Neureither, Grundfille zu Art. 4 1, Il GG, JuS 2006, 1067, JuS 2007, 20

Frenz, Die Religionsfreiheit, JA 2009, 493

Barczak, Die Glaubens- und Gewissensfreiheit des Grundgesetzes, Jura 2015, 463
Holterhus/Aghazadeh, Die Grundziige des Religionsverfassungsrechts, JuS 2016, 19; 117
Czermak/Hilgendorf, Religions- und Weltanschauungsrecht, 2. Aufl. 2018

Unruh, Religionsverfassungsrecht, 4. Aufl. 2018

2. Die Kruzifix-Entscheidung
a) Sachverhalt

Gegenstand der Entscheidung war § 13 Abs. 1 S. 3 der bayerischen Volksschul-
ordnung, welcher die Anbringung eines Kreuzes oder eines Kruzifix (also eines
Kreuzes mit Korpus) in Klassenzimmern vorschrieb. Dagegen wandten sich an-
throposophische Kliger, die dadurch christliche Einwirkungen in christlichem
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I. Verfassungsrechtliche Dogmatik

Sinne auf ihre Kinder befiirchteten. Die Klidger machten eine Verletzung ihrer
Glaubens- und Erziehungsfreiheit geltend.?’ Im Hintergrund dieses Konflikts
steht die tibergeordnete Frage nach dem Verhiltnis von Staat und Glaube (§ 10
Rn. 42 ff.).

b) Wesentliche Aussagen der Entscheidung des BVerfG

Das BVerfG beschiftigt sich zunachst mit einem moglichen Eingriff in die nega-
tive Glaubensfreiheit (§ 10 Rn. 11) der Schiiler:innen aus Art.4 Abs. 1, 2 GG:
Diese gewahrleiste grundsatzlich kein Recht darauf, von fremden Glaubensbe-
kundungen, insbesondere religiosen Symbolen, verschont zu bleiben. Das gelte
indes nicht in einer vom Staat geschaffenen Lage, in welcher der oder die
Einzelne ohne Ausweichmoglichkeiten dem Einfluss einer bestimmten Glaubens-
richtung ausgesetzt sei.3? Eine solche staatliche Zwangslage liege hier fiir die
Schiiler:innen aufgrund der bestehenden Schulpflicht vor.

AnschliefSend befasst sich das BVerfG mit der Frage, ob das Anbringen eines
Kreuzes in Klassenzimmern tiberhaupt als religiose Symbolik aufzufassen ist.
Das Sondervotum zur Kruzifix-Entscheidung der Richterin Haas und der Rich-
ter Seidl und Sollner verneint dies mit der Interpretation des Kreuzes als ,,Sinn-
bild fur die verfassungsrechtlich zuldssigen Bildungsinhalte®, von dem keine
missionarische Beeinflussung ausgehe — und lehnt somit auch einen Eingriff in
Art. 4 Abs. 1, 2 GG ab.3! Die Senatsmehrheit des BVerfG entschied dagegen:

P Zusammen mit der allgemeinen Schulpflicht fiihren Kreuze in Unterrichtsrau-
men dazu, daf8 die Schiiler wahrend des Unterrichts von Staats wegen und ohne
Ausweichméglichkeit mit diesem Symbol konfrontiert sind und gezwungen wer-
den, ,unter dem Kreuz” zu lernen. Dadurch unterscheidet sich die Anbringung
von Kreuzen in Klassenzimmern von der im Alltagsleben haufig auftretenden
Konfrontation mit religiosen Symbolen der verschiedensten Glaubensrichtungen.
[.] Das Kreuz ist Symbol einer bestimmten religiosen Uberzeugung und nicht
etwa nur Ausdruck der vom Christentum mitgepragten abendlandischen Kultur.
[...] Zwar ist es richtig, da mit der Anbringung des Kreuzes in Klassenzimmern
kein Zwang zur Identifikation oder zu bestimmten Ehrbezeugungen und Verhal-
tensweisen einhergeht. Ebensowenig folgt daraus, daB der Sachunterricht in den
profanen Fachern von dem Kreuz gepragt oder an den von ihm symbolisierten
Glaubenswahrheiten und Verhaltensanforderungen ausgerichtet wird. Darin er-
schopfen sich die Einwirkungsmoglichkeiten des Kreuzes aber nicht. Die schulische
Erziehung dient nicht nur der Erlernung der grundlegenden Kulturtechniken und
der Entwicklung kognitiver Fahigkeiten. Sie soll auch die emotionalen und affekti-
ven Anlagen der Schiiler zur Entfaltung bringen. Das Schulgeschehen ist darauf
angelegt, ihre Personlichkeitsentwicklung umfassend zu férdern und insbesondere
auch das Sozialverhalten zu beeinflussen. In diesem Zusammenhang gewinnt das
Kreuz im Klassenzimmer seine Bedeutung. Es hat appellativen Charakter und weist

29 Ineinem dhnlich gelagerten Fall EGMR v. 18.3.2011, 30814/06 — Lautsi.
30 Vgl. BVerfGE 93,1, 15 f. (Kruzifix [1995]).
31 Vgl. BVerfGE 93, 1, 25 ff. (Kruzifix [1995]).
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§ 10 Glaubens- und Gewissensfreiheit

die von ihm symbolisierten Glaubensinhalte als vorbildhaft und befolgungswiirdig
aus. Das geschieht Uberdies gegeniiber Personen, die aufgrund ihrer Jugend in
ihren Anschauungen noch nicht gefestigt sind, Kritikvermogen und Ausbildung ei-
gener Standpunkte erst erlernen sollen und daher einer mentalen Beeinflussung
besonders leicht zugdnglich sind.

BVerfGE 93, 1, 18 ff. (Kruzifix [1995]) <

Die Ausstattung von Gebauden und Riaumen mit Kreuzen ist vor diesem Hin-
tergrund rechtlich als Bekenntnis zum christlichen Glauben zu verstehen.3?
Dies kann insbesondere bei staatlich geschaffenen Zwangslagen, denen sich
Biirger:innen nicht ohne Weiteres entziehen konnen, einen rechtfertigungsbe-
diirftigen Eingriff in die negative Glaubensfreiheit darstellen.33

Das Anbringen von Kreuzen in Klassenzimmern tberschreitet im konkreten Fall
die Grenze der religios-weltanschaulichen Ausrichtung der Schulen, aufgrund
des spezifischen Bezugs auf Glaubensinhalte des Christentums. Der negativen
Glaubensfreiheit kann ferner auch nicht die (positive) Glaubensfreiheit der
Schiiler:innen christlichen Glaubens gegeniibergestellt werden, weil nicht sie es
sind, die ein Kreuz (etwa als Schmuckstiick) tragen und damit ihren Glauben
bekennen, sondern der grundrechtsgebundene, neutrale Staat, der veranlasst,
dass eine Wand behiangt wird; und Wande konnen keine Religionsfreiheit bean-
spruchen. Aufferdem bezweckt das Grundrecht auf Glaubensfreiheit gerade den
Schutz von Glaubensminderheiten.

¢) Relevanz der Entscheidung

Das Urteil loste vor allem in Bayern heftige Kritik aus. So liefs der ehemalige
bayerische Ministerprasident Edmund Stoiber im Anschluss an die Entschei-
dung verlauten: ,,Wir respektieren das Karlsruher Urteil, aber wir werden es
inhaltlich nicht akzeptieren.“ Bayern traf zudem umgehend eine Neuregelung
der Volksschulverordnung. Danach ist weiterhin in jedem Klassenraum ein
Kreuz anzubringen. Das Kreuz wird indessen nicht mehr als christliches Symbol,
sondern nun als Zeichen der ,kulturellen und geschichtlichen Prigung Bayerns*
definiert.3* Dariiber hinaus wird eine Widerspruchslésung normiert, wonach
das Kreuz bei einem Widerspruch im Einzelfall entfernt werden darf.

Dem hiesigen Konflikt zugrunde liegt letztlich die Frage nach dem Verhaltnis
zwischen Staat und Kirche. Deutschland ist ein sikularer Staat, nicht aber lai-
zistisch, wie etwa Frankreich. In vielen Bereichen wirken Staat und Glaubensge-
meinschaften zusammen.3%

32 Soauch noch EGMR v. 3.11.2009, 30814/06 — Lautsi; Rechtsprechungsanderung mit EGMR v. 18.3.2011,
30814/06 — Lautsi.

33 Zum Kreuz in bayerischen Staatsbehdrden siehe Halbig, NVwZ 2021, 768.

34 Eine dagegen wiederum gerichtete Verfassungsbeschwerde wurde vom BVerfG nicht zur Entscheidung
angenommen, vgl. BVerfG NJW 1999, 1020.

35 Dazu Towfigh, Die rechtliche Verfassung von Religionsgemeinschaften, 2. Aufl. 2021, S. 28 ff.
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I. Verfassungsrechtliche Dogmatik

3. Glaubensgemeinschaften und Korperschaftsstatus

a) Was ist eine Glaubensgemeinschaft?

Glaube in Gemeinschaft ist ein soziales Phinomen. Das Recht muss daher fur
die Konturierung des rechtlichen Begriffs der Glaubensgemeinschaft auf den
religionssoziologischen Begriff zuriickgreifen:3¢ Es geniigt zwar noch nicht, dass
sich Menschen verbinden, die nur eine religiose oder weltanschauliche Uberzeu-
gung teilen; andererseits bedarf es aber auch keiner bestimmten Organisations-
struktur (etwa die des rechtsfihigen Vereins) oder einer bestimmten Grofle der
Gemeinschaft.3” Die Selbsteinstufung einer Gemeinschaft als Glaubensgemein-
schaft ist fir das BVerfG Ausgangpunkt, der der Plausibilisierung bedarf:

P Zwar konnen nicht allein die Behauptung und das Selbstverstdndnis, eine Ge-
meinschaft bekenne sich zu einer Religion und sei eine Religionsgemeinschaft,
fir diese und ihre Mitglieder die Berufung auf die Freiheitsgewahrleistung des
Art. 4 Abs.1 und 2 GG rechtfertigen; vielmehr muR es sich auch tatsachlich, nach
geistigem Gehalt und duRerem Erscheinungsbild, um eine Religion und Religions-
gemeinschaft handeln. Dies im Streitfall zu priifen und zu entscheiden, obliegt —
als Anwendung einer Regelung der staatlichen Rechtsordnung — den staatlichen
Organen, letztlich den Gerichten, die dabei freilich keine freie Bestimmungsmacht
ausiiben, sondern den von der Verfassung gemeinten oder vorausgesetzten, dem
Sinn und Zweck der grundrechtlichen Verbiirgung entsprechenden Begriff der Reli-
gion zugrundezulegen haben.

BVerfGE 83, 341, 353 (Baha'i [1991]) «

Damit ist eine Gemeinschaft als Glaubensgemeinschaft zu qualifizieren, wenn
es sich um eine Religion oder Weltanschauung handelt, deren Anhanger:innen
sich in einer homogenen Gemeinschaft zusammengeschlossen haben und die
sich der umfassenden Erfullung ihrer religiosen oder weltanschaulichen Aufga-
ben widmet.3® Nicht als Glaubensgemeinschaften anerkannt wurden etwa die
»Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters® (,,Pastafari“)3® oder die ,,Kirche des
Bizeps“40,

b) Ist,Glaubensgemeinschaft” ein Rechtsstatus?

Der Begriff der Glaubensgemeinschaft entspricht dabei dem Begriff der Religi-
onsgesellschaft gem. Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 5 WRV.#! Dies gilt fiir
alle Normen im GG und in der WRV. Zur Frage des Rechtsstatus nimmt das
BVerfG in seiner Bah4’i-Entscheidung Stellung:#?

36 Vgl. BVerwGE 123, 49 (IRU [2005]); instruktiv Pieroth/Gorisch, JuS 2002, 937.

37 Vgl. BVerfGE 93, 1, 17 (Kruzifix [1995]); Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG Kommentar, 7. Aufl.,
Art. 4, Rn. 49 ff.

38 Vgl. Towfigh, in: Pirson et al., HdStKR, 3. Aufl,, § 26.

39 OVGHamburg NJW 2018, 2282.

40 VGH Mannheim BeckRS 2021, 3310.

41 Siehe BVerwGE 123, 49 (Religionsgemeinschaften [2005]).

42 Ausfiihrlich zur ,,Glaubensgemeinschaft” als Rechtsstatus Towfigh, in: Pirson et al., HdStKR, 3. Aufl,, § 26.
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§ 10 Glaubens- und Gewissensfreiheit

P> Zur Religionsfreiheit im Sinne des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG gehdrt auch die religidse
Vereinigungsfreiheit, wie sie sich aus dieser Bestimmung in Verbindung mit den
einschlagigen, durch Art. 140 GG einbezogenen Weimarer Kirchenartikeln ergibt.
Der Gewdhrleistungsinhalt der religiésen Vereinigungsfreiheit umfaBt die Freiheit,
aus gemeinsamem Glauben sich zu einer Religionsgesellschaft zusammenzuschlie-
Ben und zu organisieren. Damit ist kein Anspruch auf eine bestimmte Rechtsform
gemeint, etwa die des rechtsfahigen Vereins oder einer sonstigen Form der juristi-
schen Person; gewahrleistet ist die Moglichkeit einer irgendwie gearteten rechtli-
chen Existenz einschlieRlich der Teilnahme am allgemeinen Rechtsverkehr.

2. Leitsatz aus BVerfGE 83, 341 (Bahd’i [1991]) <

Durch die Zuordnung der religiosen oder weltanschaulichen Vereinigungsfrei-
heit zu Art. 4 GG folgt ein stirkerer Schutz als durch die allgemeine Vereini-
gungsfreiheit (Art. 9 Abs. 1 GG).*3 Allerdings begriindet die Qualifikation als
Glaubensgemeinschaft keine eigene Rechtsform; insbesondere haben Glaubens-
gemeinschaften aufgrund ihrer Qualifikation als Glaubensgemeinschaft nicht
automatisch einen Anspruch auf Verleihung des Status einer Korperschaft des
offentlichen Rechts i.S.v. Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 5 WRV.#* Sie haben
jedoch Anspruch auf Erlangung irgendeiner Rechtsform, um am Rechtsverkehr
teilnehmen zu konnen.

¢) Was sind die Voraussetzungen fiir die Verleihung des Korperschaftsstatus?

Der Korperschaftsstatus gem. Art. 137 Abs. 5 WRV dient funktional der Inan-
spruchnahme und der Verwirklichung der Glaubensfreiheit (siehe auch Grund-
rechtsschutz durch Organisation und Verfahren, § 1 Rn. 38 ff.).*5 Die Entschei-
dung uber die Verleihung des Korperschaftsstatus erfolgt dabei durch das je-
weilige Land, fiir dessen Staatsgebiet die Glaubensgemeinschaft die mit dem
Koérperschaftsstatus verbundenen Rechte in Anspruch nehmen will.#¢

Die materiellen Voraussetzungen fiir die Verleihung des Korperschaftsstatus
werden in Art. 137 Abs.5 S.2 WRV normiert:*” Im Mittelpunkt steht dabei
das Kriterium der ,,Gewahr der Dauer®, das u.a. anhand der Indizien der ,,Ver-
fassung®“ und der ,,Zahl der Mitglieder“ bewertet wird. Das BVerfG formuliert:

P Eine Religionsgemeinschaft, die Kérperschaft des 6ffentlichen Rechts werden
will, muss durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die prognostische
Einschatzung stiitzen, dass sie auch in Zukunft dauerhaft bestehen wird.

BVerfGE 102, 370, 384 (Zeugen Jehovas | [2000]) <

43 Vgl. Mager, in: v. Miinch/Kunig, GG Kommentar, 7. Aufl., Art. 4, Rn. 69.

44 Siehe BVerwGE 123, 49 (Religionsgemeinschaften [2005]).

45 BVerfGE 102, 370, 384 (Zeugen Jehovas | [2000]); ausfiihrlich Magen, Korperschaftsstatus und Religions-
freiheit, 2004; Towfigh, Die rechtliche Verfassung von Religionsgemeinschaften, 2. Aufl. 2021; Towfigh,
Z6R 2022, 807; Towfigh, ZevKR 2013, 423.

46 BVerfGE 139, 321 (Zeugen Jehovas Bremen [2015]).

47 Siehe BVerwG NVwZ 2013, 943.
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I. Verfassungsrechtliche Dogmatik

Dabei bezeichnet der Begriff der Verfassung mehr als eine rechtliche Satzung,
die den Erfordernissen des Rechtsverkehrs geniigt. Im Zusammenhang mit
Art. 140 GG i.V.m Art. 137 Abs.5 S.2 WRV meint Verfassung auch den tat-
sachlichen Zustand einer Gemeinschaft. Eine starre Vorgabe hinsichtlich der
Mindestanzahl von Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft gibt es hier nicht,
es genligt, wenn eine positive Prognose uiber das zukiinftige Bestehen getroffen

werden kann, etwa aufgrund einer ausgeglichenen Altersstruktur der Mitglie-
der.*8

Daruber hinaus ist das ungeschriebene Merkmal der ,,Rechtstreue“ zu beachten.
Das BVerfG fiihrt dazu aus:

b [Die Religionsgemeinschaft] muss die Gewahr dafiir bieten, dass sie das gel-
tende Recht beachten, insbesondere die ihr libertragene Hoheitsgewalt nur in Ein-
klang mit den verfassungsrechtlichen und den sonstigen gesetzlichen Bindungen
ausiiben wird.

BVerfGE 102, 370, 390 (Zeugen Jehovas | [2000]) <

4. Die Gewissensfreiheit, Art. 4 Abs. 1 GG

a) Was ist der personliche Schutzbereich der Gewissensfreiheit?

Die Gewissensfreiheit ist wie die Glaubensfreiheit ein Menschenrecht (§ 3
Rn. 11). Juristische Personen konnen sich nicht auf sie berufen, da der Begriff
des Gewissens ,,Menschsein® voraussetzt und es damit an einer wesensgemafen

Anwendbarkeit (§ 3 Rn.22f.) nach Art. 19 Abs. 3 GG fehlt.

b) Was ist der sachliche Schutzbereich der Gewissensfreiheit?

Art. 4 Abs. 1 GG gewihrleistet die Freiheit des Gewissens. Die Gewissensfreiheit
bildet ein eigenstindiges Grundrecht neben der Glaubensfreiheit. Das BVerfG
definiert den Begriff des Gewissens wie folgt:

P ,Gewissen” im Sinne des allgemeinen Sprachgebrauchs und somit auch im
Sinne des Art. 4 Abs. 3 GG ist als ein (wie immer begriindbares, jedenfalls aber) real
erfahrbares seelisches Phdnomen zu verstehen, dessen Forderungen, Mahnungen
und Warnungen fiir den Menschen unmittelbar evidente Gebote unbedingten
Sollens sind. [...] Als eine Gewissensentscheidung ist somit jede ernste sittliche, d.
h. an den Kategorien von ,,Gut“ und ,Bdse“ orientierte Entscheidung anzusehen,
die der Einzelne in einer bestimmten Lage als fiir sich bindend und unbedingt ver-
pflichtend innerlich erfahrt, so daf? er gegen sie nicht ohne ernste Gewissensnot
handeln kénnte.

BVerfGE 12, 45, 54 f. (Kriegsdienstverweigerung | [1960]) <

48 In Anschluss an BVerwG NVwZ 2013, 943 haben die Lander einen Leitfaden zur Verleihung der Korper-
schaftsrechte an Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften beschlossen, den das Land Hessen in
seinem Staatsanzeiger (Nr. 15/2017, ab S. 425) bekannt gemacht hat.
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§ 10 Glaubens- und Gewissensfreiheit

Ebenso wie die Glaubensfreiheit umfasst der Schutzbereich der Gewissensfrei-
heit neben der Bildung eines Gewissens, der inneren Bindung an und der Be-
rufung auf dieses Gewissen (forum internum) auch die Freiheit, die eigenen
Entscheidungen und insgesamt Leben und Handeln am Gewissen auszurichten
(forum externum).*® Grundrechtstriger:innen genieflen somit einen Schutz vor
staatlichem Zwang, ihrem Gewissen zuwider zu handeln. Der Konflikt liegt
auf der Hand: Subjektive Moralvorstellungen miissen nicht zwingend mit der
geltenden Rechtsordnung iibereinstimmen, sie konnen mit ihr kollidieren.>®
Konkret: Konnen Pazifist:innen die Zahlung von Steuern aus dem Grund ver-
weigern, dass dadurch unter anderem bewaffnete Militareinsatze finanziert wer-
den? Konnen Arbeitnehmer:innen unter Riickgriff auf ihre Moralvorstellungen
verweigern, Weisungen zu folgen? Kann die Begehung einer Straftat durch ge-
wissensgeleitetes Verhalten entschuldigt werden?>! Die Gerichte stellen hohe
Anforderungen an das Vorliegen einer Gewissensentscheidung: So greift der
Schutz des Art.4 Abs.1 GG erst, wenn die betroffene Person ein unbedingtes
und ernstes, fiir die eigene Identitit fundamentales moralisches Gebot empfin-
det.’2 Eine Bewertung, ob die Uberzeugung inhaltlich ,richtig® oder ,falsch“
ist, findet hingegen nicht statt. Das grofste praktische Problem bei der Geltend-
machung der Gewissensfreiheit durfte indessen der Nachweis bzw. zumindest
die Plausibilisierung einer Gewissensnot sein.’

Der Tatbestand der Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgriinden nach
Art. 4 Abs. 3 GG stellt einen speziellen Unterfall der allgemeinen Gewissensfrei-
heit dar. Erforderlich ist, dass das ,, Toten im Kriege schlechthin“ nicht mit dem
eigenen Gewissen vereinbar ist.>* Das BVerfG legt den Begriff ,,Kriegsdienst
weit aus: So umfasst Art.4 Abs.3 GG nicht nur den Dienst an der Waffe,
sondern auch unterstiitzende Dienste, wie etwa den Sanititsdienst.”> Zudem
wird auch die Verweigerung des Wehrdienstes in Friedenszeiten geschiitzt.>®

¢) Wie kann ein Eingriff in die Gewissensfreiheit gerechtfertigt werden?

Die Gewissensfreiheit wird wie die Glaubensfreiheit vorbehaltslos gewahrleis-
tet. Eingriffe sind daher nur durch kollidierendes Verfassungsrecht (§ 4 Rn. 10)
zu rechtfertigen.’” Die sich gegeniiberstehenden Grundrechtspositionen sind so-
dann im Wege praktischer Konkordanz (§ 4 Rn. 15 f.) schonend in Ausgleich zu
bringen.

49 BVerfGE 78, 391, 395 (Totalverweigerung | [1988]); vgl. Mager, in: v. Miinch/Kunig, GG Kommentar,
7. Aufl., Art. 4, Rn. 86.

50 So Bumke/Vofskuhle, Verfassungsrecht, 8. Aufl.,, Rn. 603.

51 Dazu etwa AG Kitzingen BeckRS 2021, 8708.

52 SoBVerwGE 127,302, 328 (Befehlsverweigerung [2005]).

53 Vgl. Mager, in: v. Miinch/Kunig, GG Kommentar, 7. Aufl,, Art. 4,Rn. 100 f.

54 BVerfGE 12, 45, 57 (Kriegsdienstverweigerung | [1960]); dazu Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG
Kommentar, 7. Aufl., Art. 4, Rn. 170.

55 BVerfGE 69, 1, 56 (Kriegsdienstverweigerung 11 [1985]).

56 BVerfGE 80, 354, 358 (Totalverweigerung I [1989]); siehe Mager, in: v. Miinch/Kunig, GG Kommentar,
7. Aufl,, Art. 4,Rn. 119.

57 Vgl. Mager, in: v. Miinch/Kunig, GG Kommentar, 7. Aufl., Art. 4, Rn. 107.
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I. Verfassungsrechtliche Dogmatik

Beispiel: Weigert sich ein:e Student:in unter Hinweis auf das Gewissen, im Rahmen
des Biologiestudiums ein Tier zu sezieren, so kollidiert ihre Gewissensfreiheit mit
der Wissenschaftsfreiheit der Hochschule (Art. 5 Abs. 3 GG, § 11 Rn. 33). Das BVerwG
entschied in einem solchen Fall, dass die Hochschule alternative Methoden an-
bieten miisse, sofern dadurch der Studienerfolg nicht gefihrdet werde.>® Solche
gewissensschonenden Handlungsalternativen sind stets in Betracht zu ziehen.

Art.4 Abs.3 GG ist ebenso vorbehaltlos gewihrleistet. Insbesondere Art.4 39
Abs. 3 S.2 GG stellt keine Schranke, sondern einen blofsen Regelungsvorbehalt,
also einen verfahrensrechtlichen Ausgestaltungsauftrag an den einfachen Gesetz-

geber, dar. Als verfassungsimmanente Schranken kommen insbesondere Art. 12a
Abs. 2 GG und die Wehrfihigkeit des Staates’® in Betracht.

d) Wrap-Up: Prifungsschema
I. SCHUTZBEREICH 40

Personlich: Menschenrecht

Sachlich:
Gewissen = real erfahrbares seelisches Phanomen, dessen Forderungen, @
Mahnungen und Warnungen fiir den Menschen unmittelbar evidente Gebo- Jurafuchs

te unbedingten Sollens sind
Gewissensbildung (forum internum)

Gewissensgeleitetes Handeln (forum externum)
Il. EINGRIFF
Klassischer Eingriffsbegriff: Verpflichtung zum Wehrdienst
Moderner Eingriffsbegriff: ziviler Ersatzdienst fiir Kriegsdienstverweigerer
1ll. VERFASSUNGSRECHTLICHE RECHTFERTIGUNG
Schranken:
verfassungsimmanente Schranken

Schranken-Schranken:

Herstellung praktischer Konkordanz

Weiterfiihrende Hinweise

Kluth, Die Grundrechte des Art. 4 GG, Jura 1993, 137
Neureither, Grundfille zu Art. 4 I, I1 GG, JuS 2006, 1067; JuS 2007, 20
Barczak, Die Glaubens- und Gewissensfreiheit des Grundgesetzes, Jura 2015, 463

58 BVerwGE 105, 73, 87 (Tierversuche [1997]) = NVwZ 1998, 853; darauf bezugnehmend auch BVerfG
NVwZ 2000, 909.
59 BVerfGE 28, 243, 261 (Dienstpflichtverweigerung [1970]).
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§ 10 Glaubens- und Gewissensfreiheit

Il. Vertiefung und Kontextualisierung
1. Warum sollte der Staat Religion und Weltanschauung schiitzen?

Die Glaubensfreiheit ist eines der altesten Grundrechte. Ihre fundamentale Be-
deutung fiir das Individuum wie fiir die Gesellschaft ist ungebrochen.®® Richtet
man den Blick zunichst auf das Individuum, so bietet die Glaubensfreiheit —
wie etwa die Meinungs- oder Kunstfreiheit — die Moglichkeit zur Entfaltung der
eigenen Personlichkeit. Staatliche MafSnahmen, die dazu fithren, dass Grund-
rechtstriger:innen gegen die eigenen religiosen oder weltanschaulichen Uberzeu-
gungen handeln miissen, konnen sehr belastend sein. Trotz der stetig sinkenden
religiosen Bindung an die historisch grofen Kirchen sind die Potentiale von
Religion nach wie vor sichtbar: Religionen und Weltanschauungen bieten ein
Welt- und Menschenbild an, formulieren ein Sozialmodell und kénnen zu altru-
istischem Verhalten motivieren. Religiose Menschen zeigen in bestimmten Situa-
tionen mehr Toleranz gegeniiber Menschen mit anderen religiosen Uberzeugun-
gen.®! Glaubensgemeinschaften (§ 3 Rn. 26 f.) erfiillen zudem soziale Aufgaben,
etwa im Bereich der sozialen Fiirsorge, des Bildungswesens, in der Kulturland-
schaft oder der Kranken- und Altenpflege.

2. Wie stehen Staat und Glaube unter dem Grundgesetz zueinander?

Das Grundgesetz betrachtet Religion und Weltanschauung grundsitzlich wohl-
wollend-neutral.®? Eine strikte Trennung von Staat und Kirche (,,Laicité“)
wie in Frankreich oder den USA gibt es hierzulande nicht. Vielmehr kann
von einer ,gemifSigten Trennung® gesprochen werden: Das bedeutet, dass es
zwar eine organisatorische und inhaltliche Trennung gibt (etwa das Verbot
der Staatskirche, Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 1 WRYV); gleichzeitig eroff-
net das Grundgesetz aber Moglichkeiten zur Kooperation zwischen Staat und
Glaubensgemeinschaften. So wird dem Staat gestattet, Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften zu fordern, etwa durch Zuwendungen an die Glau-
bensgemeinschaften oder die Einriumung eines Besteuerungsrechts (Art. 140
GG i.V.m. Art. 137 Abs.6 WRV). Zudem werden Glaubensgemeinschaften
Entfaltungsmoglichkeiten im staatlichen Bereich geboten — man denke an den
Religionsunterricht (Art. 7 Abs. 3 GG, § 10 Rn. 54 ff.) oder die Errichtung theo-
logischer Fakultiten. Nach der Rechtsprechung des BVerfG ist der Staat im
Rahmen seiner staatlichen Schutzpflicht (§ 1 Rn. 35 ff.) ferner dazu verpflichtet
»Raum fir die aktive Betitigung der Glaubensiiberzeugung und die Verwirk-
lichung der autonomen Personlichkeit auf weltanschaulich-religiosem Gebiet zu
sichern.“®3 In diesem Zusammenhang geht es etwa um die gesetzliche Ausgestal-
tung christlicher Feiertage, insbesondere den Stilleschutz (Art. 140 GG i.V.m.
Art. 139 WRV).64

60 Bielefeldt/Wiener, Religionsfreiheit auf dem Priifstand, 2020.

61 Helbling, European Sociological Review 2014, 242; siehe auch Hdberle, Der Staat 2018, 35.

62 Towfigh, Die rechtliche Verfassung von Religionsgemeinschaften, 2. Aufl. 2021, S. 8 ff,; zur Religionsver-
fassung in 70 Jahren Grundgesetz siehe Dreier, JZ 2019, 1005.

63 BVerfGE 125, 39, 78 (Adventssonntage [2009]).

64 Siehe etwa BVerfGE 143,161 (Karfreitag [2016]); BVerfG NVwZ-RR 2018, 249.
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Il. Vertiefung und Kontextualisierung

Das Verhiltnis zwischen Staat und Glaube ist durch drei eng miteinander ver-
wobene und sich teilweise tiberschneidende objektive Prinzipien gepragt: Neu-
tralitit, Paritit und Aquidistanz.®’

Die Neutralitit des Staates in Glaubensfragen verbietet es dem Staat, sich
institutionell mit einer oder mehreren Religions- oder Weltanschauungsgemein-
schaften zu verbinden; das schliefSt u.a. eine Staatsreligion aus (Art. 137 Abs. 1
WRV). Zudem darf er sich nicht zu religios-weltanschaulichen Fragen verhalten,
er ist im doppelten Sinne inkompetent: nicht zustindig und nicht sachverstan-
dig. Dem Staat steht es damit nicht zu, uber Glaubensfragen zu urteilen oder
Antworten als richtig oder falsch einzuordnen.®® Staatliche Kritik darf sich nicht
gegen Glaubenslehren an sich richten, sondern allenfalls gegen ein bestimmtes
Verhalten. Das BVerfG formuliert:

P Aus der Glaubensfreiheit des Art. 4 Abs.1 GG folgt im Gegenteil der Grundsatz
staatlicher Neutralitdt gegeniiber den unterschiedlichen Religionen und Bekennt-
nissen. Der Staat, in dem Anhanger unterschiedlicher oder gar gegensatzlicher
religiser und weltanschaulicher Uberzeugungen zusammenleben, kann die fried-
liche Koexistenz nur gewahrleisten, wenn er selber in Glaubensfragen Neutralitat
bewahrt. Er darf daher den religiosen Frieden in einer Gesellschaft nicht von sich
aus gefahrden. Dieses Gebot findet seine Grundlage nicht nur in Art. 4 Abs.1 GG,
sondern auch in Art.3 Abs. 3, Art.33 Abs.1 sowie Art.140 GG in Verbindung mit
Art.136 Abs. 1und 4 und Art. 137 Abs. 1 WRV.

BVerfGE g3, 1,16 f. (Kruzifix [1995]) <

Der mit der Neutralitatspflicht des Staates eng verkniipfte Grundsatz der Pa-
ritit (Art.4 Abs.1 GG, Art.3 Abs.3 GG, Art.33 Abs.3 GG, Art. 140 GG
i.V.m. Art. 136 Abs.1, 2 WRV) verpflichtet den Staat zur Gleichbehandlung
der Glaubensgemeinschaften; keine religiose oder weltanschauliche Auffassung
darf bevorzugt oder benachteiligt werden, denn der Staat ist ,,Heimstatt aller
Biirger“%”7. Damit geht insbesondere die Verpflichtung einher, den Glauben
von Minderheiten zu schiitzen. Es handelt sich gleichsam um ein glaubensspe-
zifisches Gleichheitsgebot. Der Parititsgrundsatz ist etwa dann verletzt, wenn
jenseits des Korperschaftsstatus speziell ,,anerkannte® Religions- bzw. Weltan-
schauungsgemeinschaften behauptet werden: Die Glaubensfreiheit umfasst nicht
nur die christlichen Grofkirchen, sondern auch Glaubensrichtungen wie den
Islam, den Buddhismus oder kleine Gemeinschaften wie das Bahd’itum, den
Zoroastrismus oder christliche Splittergruppen.®® Das BVerfG macht deutlich:

P Sie [die im Vorzitat genannten Normen] verwehren die Einfiihrung staatskirch-
licher Rechtsformen und untersagen die Privilegierung bestimmter Bekenntnisse

65 Dazu Mager, in: v. Miinch/Kunig, GG Kommentar, 7. Aufl., Art. 4, Rn. 4ff,; Starck, in: v. Mangoldt/Klein/
Starck, GG Kommentar, 7. Aufl., Art. 4, Rn. 9; Bornemann, Die religios-weltanschauliche Neutralitat des
Staates, 2020.

66 BVerfGE 102, 370, 394 (Zeugen Jehovas | [2000]).

67 BVerfGE 19,206, 216 (Kirchenbausteuer [1965]).

68 BVerfGE 83,341, 353 (Baha'i [1991]).
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§ 10 Glaubens- und Gewissensfreiheit

ebenso wie die Ausgrenzung Andersglaubiger. Auf die zahlenmaRige Starke oder
die soziale Relevanz kommt es dabei nicht an. Der Staat hat vielmehr auf eine am
Gleichheitssatz orientierte Behandlung der verschiedenen Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften zu achten. Auch dort, wo er mit ihnen zusammenarbei-
tet oder sie fordert, darf dies nicht zu einer Identifikation mit bestimmten Religi-
onsgemeinschaften fiihren.

BVerfGE 93, 1,17 (Kruzifix [1995]) <

46  Der Grundsatz der Aquidistanz gebietet dem Staat, zu allen Glaubensgemein-
schaften (gleiche) Distanz zu halten. Er darf sich weder mit ihnen identifizieren
noch sich gegen sie wenden. Vor allem muss er aber sein Verhaltnis zum Glau-
ben allen Gemeinschaften gegeniiber gleich halten, er darf nicht zu einzelnen
grofSere Niahe oder Distanz pflegen als zu anderen.

3. Das Kopftuchverbot in der Rechtsprechung des BVerfG
a) Kopftuch I-Entscheidung 2003

47  In dieser Entscheidung hat sich das BVerfG erstmals mit dem Tragen religioser
Symbole im Schulwesen beschiftigt. Die Entscheidung kann als Auftakt fir viele
weitere, dhnlich gelagerte Entscheidungen bezeichnet werden.®’

In der Kopftuch I-Entscheidung ging es um eine ausgebildete Lehrerin, die mit
Kopftuch unterrichten wollte.”? Das Land Baden-Wiirttemberg lehnte ihren An-
trag auf Ubernahme in den Schuldienst aufgrund des Kopftuchs ab. Das BVerfG
stellte eine Betroffenheit der Beschwerdefiihrerin in Art. 33 Abs. 2, 3 GG i.V.m.
Art.4 Abs. 1, 2 GG fest, da die Eignung fur den Schuldienst von religiosen
Merkmalen abhingig gemacht wurde. Inwiefern das Tragen eines Kopftuchs
durch eine Lehrerin ein verfassungskonformes Eignungskriterium i.S.v. Art. 33
Abs. 2 GG sein kann, lief§ das BVerfG indessen offen. Vielmehr verlangten die
Richter:innen bereits, dass diese Frage gesetzlich durch den Landesgesetzgeber
geregelt werden miisse und nicht durch blofse Verwaltungsvorschrift (Wesent-
lichkeitslehre, § 4 Rn.26).”! Ein entsprechendes formelles Gesetz gab es aller-
dings in Baden-Wurttemberg zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht.

i
Py

Jurafuchs

48

b) Kopftuch lI-Entscheidung 2015

49  Diese Anforderungen einer einfachgesetzlichen Konkretisierung setzte das Land
Nordrhein-Westfalen im Jahr 2006 mit der Einfithrung des § 57 Abs. 4 NRW-
SchulG a.F. im Jahr 2006 um:

P Lehrerinnen und Lehrer diirfen in der Schule keine politischen, religiésen, welt-
anschaulichen oder dhnliche duRere Bekundungen abgeben, die geeignet sind,
die Neutralitdt des Landes gegeniiber Schiilerinnen und Schiillern sowie Eltern

69 Eine Ubersicht bieten Tomerius, NVvwZ 2022, 212; Volkmann, Jura 2015, 1083; Weidemann, ZJS 2016,
286; Weidemann, Z)S 2016, 404.

70 BVerfGE 108, 282 (Kopftuch 1 [2003]).

71 BVerfGE 108, 282, 294 ff. (Kopftuch 1 [2003]).
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oder den politischen, religiésen oder weltanschaulichen Schulfrieden zu gefahrden
oder zu stéren. Insbesondere ist ein duReres Verhalten unzuldssig, welches bei
Schiilerinnen und Schiilern oder den Eltern den Eindruck hervorrufen kann, dass
eine Lehrerin oder ein Lehrer gegen die Menschenwiirde, die Gleichberechtigung
nach Artikel 3 GG, die Freiheitsgrundrechte oder die freiheitlich-demokratische
Grundordnung auftritt. [...]

§ 57 Abs. 4 NRWSchulG a.F. <€

Auf dieser Grundlage wurde unter anderem eine Lehrerin aufgefordert, zu-
kiinftig kein Kopftuch mehr zu tragen.”? Das BVerfG bewertete § 57 Abs. 4
NRWSchulG a.E als rechtfertigungsbedurftigen Eingriff in die Religionsfreiheit
der Lehrerin aus Art.4 Abs. 1, 2 GG.73 Der Religionsfreiheit der Lehrerin ste-
hen dabei als kollidierendes Verfassungsrecht die negative Glaubensfreiheit der
Schiiler:innen aus Art.4 Abs. 1, 2 GG, das elterliche Erziehungsrecht (Art. 6
Abs.2 GG, §17 Rn.28ff.) und die weltanschaulich-religiose Neutralitiat der
Schulen (Art. 7 Abs. 1 GG) gegentiber. Das BVerfG arbeitete bei der Abwigung
entscheidende Leitlinien heraus:”* So darf das Tragen eines Kopftuchs nicht
bereits aufgrund einer blof§ abstrakten Gefahr fiir den Schulfrieden und die
staatliche Neutralitatspflicht verboten werden. Vielmehr bedarf es hinreichender
Hinweise auf eine konkrete Gefihrdung oder gar Storung des Schulbetriebs.
Dies gilt es im jeweiligen Einzelfall festzustellen. In den Worten des BVerfG:

P [M]it dem Tragen eines Kopftuchs durch einzelne Padagoginnen ist — anders als
dies beim staatlich verantworteten Kreuz oder Kruzifix im Schulzimmer der Fall
ist [vgl. Kruzifix-Entscheidung, § 10 Rn.20ff]] - keine Identifizierung des Staates
mit einem bestimmten Glauben verbunden. Auch eine Wertung in dem Sinne,
dass das glaubensgeleitete Verhalten der Padagoginnen schulseits als vorbildhaft
angesehen und schon deshalb der Schulfrieden oder die staatliche Neutralitat ge-
fahrdet oder gestort werden konnte, ist einer entsprechenden Duldung durch den
Dienstherrn nicht beizulegen. [...] Dadurch erhalt ihre Glaubensfreiheit in der Ab-
wagung mit den Grundrechten der Schiilerinnen und Schiiler sowie der Eltern, die
der weltanschaulich-religios neutrale Staat auch im schulischen Bereich schiitzen
muss, ein erheblich groReres Gewicht als dies bei einer disponiblen Glaubensregel
der Fall ware.

Anders verhalt es sich dann, wenn das dulere Erscheinungsbild von Lehrkraften
zu einer hinreichend konkreten Gefahrdung oder Stérung des Schulfriedens oder
der staatlichen Neutralitit fiihrt oder wesentlich dazu beitragt. Dies ware etwa
in einer Situation denkbar, in der — insbesondere von alteren Schiilern oder Eltern
— uber die Frage des richtigen religiosen Verhaltens sehr kontroverse Positionen
mit Nachdruck vertreten und in einer Weise in die Schule hineingetragen wiirden,
welche die schulischen Ablaufe und die Erfiillung des staatlichen Erziehungsauf-
trags ernsthaft beeintrichtigte, sofern die Sichtbarkeit religioser Uberzeugungen
und Bekleidungspraktiken diesen Konflikt erzeugte oder schiirte. Bei Vorliegen

72 Zum Kopftuchverbot von Schiilerinnen Hecker, NVwZ 2021, 286; Schwarz, NVwZ 2020, 265.
73 BVerfGE 138, 296 (Kopftuch Il [2015]); aktueller Fall BAG NZA 2021, 189.
74 Dazu Klein, DOV 2015, 464; Traub, NJW 2015, 1338.
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Podcast ,,Spruch-
reif” — Kopftuch
lll-Entscheidung

§ 10 Glaubens- und Gewissensfreiheit

einer solchermafen begriindeten hinreichend konkreten Gefahr ist es den grund-
rechtsberechtigten Piddagoginnen und Padagogen mit Riicksicht auf alle in Rede
und gegebenenfalls in Widerstreit stehenden Verfassungsgiiter zumutbar, von der
Befolgung eines nachvollziehbar als verpflichtend empfundenen religiésen Bede-
ckungsgebots Abstand zu nehmen, um eine geordnete, insbesondere die Grund-
rechte der Schiiler und Eltern sowie das staatliche Neutralitdtsgebot wahrende
Erfiillung des staatlichen Erziehungsauftrags sicherzustellen.

BVerfGE 138, 296, 340 f. (Kopftuch Il [2015]) <

Eine solche konkrete Gefahrdung des Schulfriedens oder der staatliche Neutrali-
tatspflicht konnte im der Entscheidung zugrundliegenden Fall nicht festgestellt
werden, weshalb die Aufforderung zum Ablegen des Kopftuchs gegentiber der
Lehrerin verfassungswidrig war.

Diese Konkretisierung der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung wird auf
ahnlich gelagerte Sachverhalte tibertragen: So konnen etwa auch Erzieherinnen
an einer Kindertagesstitte nur bei einer konkreten Gefihrdung oder Storung des
Kitabetriebs zum Ablegen des Kopftuchs verpflichtet werden.”> Ein pauschales
Verbot religioser Kleidungsstiicke ist damit verfassungswidrig.

c) Kopftuch Ill-Entscheidung 2020

In seiner jungsten Kopftuch-Entscheidung setzt sich das BVerfG mit dem Tragen
des Kopftuchs im Rahmen des juristischen Vorbereitungsdiensts (Referendariat)
auseinander.”® Die Beschwerdefiihrerin war Rechtsreferendarin in Hessen. Ihr
wurde untersagt, mit Kopftuch auf der Richterbank zu sitzen, Sitzungsleitun-
gen und Beweisaufnahmen durchzufihren, Sitzungsvertretungen fiir die Amts-
anwaltschaft zu ubernehmen oder wihrend der Verwaltungsstation eine Anho-
rungsausschusssitzung zu leiten. Die Grundlage fur das Kopftuchverbot bildete
§ 45 HBG i.V.m. mit einem Erlass des Hessischen Ministeriums der Justiz. Das
BVerfG widmete sich zunichst der Frage, ob sich der Staat das Tragen des
Kopftuchs einer Amtstrigerin zurechnen lassen muss. Nur dann binde das staat-
liche Neutralititsgebot auch die Amtstragerin. Die Zurechenbarkeit nahm das
BVerfG im konkreten Fall an:

P Nimmt der Staat etwa auf das dufere Geprage einer Amtshandlung besonderen
Einfluss, so sind ihm abweichende Verhaltensweisen einzelner Amtstrager eher
zurechenbar. So liegen die Dinge im vorliegenden Fall. Um das Vertrauen in die
Neutralitat und Unparteilichkeit der Gerichte zu starken, haben Bund und Lander
nicht nur das Verfahren wahrend der miindlichen Verhandlung in den jeweiligen
Prozessordnungen detailliert geregelt. Zum Selbstbildnis des Staates gehoren auch
die Verpflichtung der Richterinnen und Richter, eine Amtstracht zu tragen sowie
tiberkommene Traditionen wie das besondere Eintreten des Spruchkorpers in den
Sitzungssaal, das Erheben bei wichtigen Prozesssituationen oder die Gestaltung
des Gerichtssaals. Das unterscheidet die formalisierte Situation vor Gericht, die

75 Vgl. BVerfG NJW 2017, 381.
76 BVerfGE 153, 1 (Kopftuch I11[2020]); vgl. auch BVerfG NJW 2017, 2333.
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den einzelnen Amtstragern auch in ihrem dufReren Auftreten eine klar definierte,
Distanz und GleichmaR betonende Rolle zuweist, vom padagogischen Bereich, der
in der staatlichen Schule auf Offenheit und Pluralitdt angelegt ist. Aus Sicht des
objektiven Betrachters kann insofern das Tragen eines islamischen Kopftuchs
durch eine Richterin oder eine Staatsanwaltin wahrend der Verhandlung als Beein-
trachtigung der weltanschaulich-religiosen Neutralitdit dem Staat zugerechnet
werden. Ob diese Beeintrachtigung von der Allgemeinheit in Anbetracht der be-
troffenen Grundrechte der Amtstrager hingenommen werden muss, entscheidet
sich erst auf der Ebene der Abwagung.

BVerfGE 153, 1, Rn. 9o (Kopftuch Ill [2020]) <

Als mit der Religionsfreiheit im Abwagungsprozess in Widerstreit tretende Ver-
fassungsgiiter, die einen Eingriff in die Religionsfreiheit im vorliegenden Zusam-
menhang rechtfertigen konnen, kommen nach dem BVerfG dabei der Grund-
satz der weltanschaulich-religiosen Neutralitat des Staates, der Grundsatz der
Funktionsfahigkeit der Rechtspflege und mogliche Kollisionen mit der grund-
rechtlich geschiitzten negativen Glaubensfreiheit Dritter in Betracht.”” Keine
rechtfertigende Kraft entfalten dagegen das Gebot richterlicher Unparteilichkeit
und der Gedanke der Sicherung des weltanschaulich-religiosen Friedens. Im Er-
gebnis kommt allerdings keiner der kollidierenden Rechtspositionen ein derart
tiberwiegendes Gewicht zu, das verfassungsrechtlich dazu zwinge, das Tragen
religiéser Symbole im Gerichtsaal zu verbieten oder zu erlauben.”® Das Kopf-
tuchverbot gilt es damit aus verfassungsrechtlicher Sicht zu respektieren.” Mit
Blick auf die Komplexitit dieser Fragestellung raumt das BVerfG dem Gesetzge-
ber einen weiten Gestaltungsspielraum ein, so dass von einem Kopftuchverbot
in der Justiz auch abgesehen werden kann.

4. Der Religionsunterricht, Art. 7 Abs. 3 GG
a) Ist Art. 7 Abs. 3 GG ein Grundrecht?

Gem. Art.7 Abs.3 S.1 GG ist Religionsunterricht ordentliches Lehrfach an
offentlichen Schulen. Art. 7 Abs. 3 S.2 GG normiert die Verantwortung der Re-
ligionsgemeinschaften fiir die Unterrichtsinhalte. Auch bei Art. 7 GG gilt nattir-
lich, dass die Regelung, obwohl sie nur von Religion spricht, Weltanschauung
(mit-)meint. An dieser Stelle offenbart sich das Kooperationsverhaltnis zwischen
Staat und Glaubensgemeinschaften (§ 10 Rn. 42) im Grundgesetz besonders ein-
driicklich. Inwieweit Art. 7 Abs. 3 GG ein Grundrecht verbiirgt, ist bislang nicht
abschlieflend geklart. Teilweise wird die Ansicht vertreten, dass Absatz 3 wie
Art.7 Abs. 1 GG (staatliche Schulaufsicht) ein blofles organisationsrechtliches
Staatstrukturprinzip normiere, seine Grundrechtsqualitit wird dann abgelehnt.
Allerdings wird der Staat durch Art.7 Abs.3 S.1 GG zur Einrichtung von
Religionsunterricht verpflichtet. Es handelt sich also jedenfalls um eine Einrich-

77 Siehe BVerfGE 153, 1, Rn. 91 ff. (Kopftuch 11l [2020]).

78 BVerfGE 153, 1, Rn. 101 f. (Kopftuch 111 [2020]).

79 Kritisch dazu BVerfG-Richter Maidowski in einem Sondervotum im Anschluss an BVerfGE 153, 1 (Kopf-
tuch 111 [2020]); ferner Brosius-Gersdorf/Gersdorf, NVwZ 2020, 428; Payandeh, DOV 2018, 482; Sinder, Der
Staat 2018, 459.
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§ 10 Glaubens- und Gewissensfreiheit

tungsgarantie (§ 4 Rn. 42).80 Institutionelle Garantien vermitteln typischerweise
auch subjektive Anspriiche, so dass naheliegt, in Art. 7 Abs. 3 GG ein Grund-
recht auf Religions- und Weltanschauungsunterricht zu sehen.8! Grundrechts-
trager:innen sind jedenfalls die Glaubensgemeinschaften (§ 10 Rn. 30).82 Ob
sich auch Schiiler:innen und Eltern darauf berufen kénnen, ist umstritten.%3

b) Wie weit reicht das Recht auf Religionsunterricht?

Der Religions- und Weltanschauungsunterricht muss gem. Art. 7 Abs. 3 S. 1 GG
als ordentliches Lehrfach ausgestaltet sein: Die Leistungen in diesem Fach wer-
den also benotet und sind versetzungsrelevant. Art. 7 Abs. 1 GG verpflichtet den
Staat dabei (allein) zur Organisation des Religionsunterrichts, er muss etwa eine
ausreichende Anzahl von Lehrer:innen bereitstellen. Die inhaltliche Ausgestal-
tung obliegt hingegen den Glaubensgemeinschaften und orientiert sich an deren
Glaubensinhalten.?* Die Glaubenssitze der jeweiligen Glaubensgemeinschaft
werden dabei — im Unterschied zum Religionskunde-Unterricht — als bestehen-
de Wahrheit vermittelt.3’ Pointiert formuliert: ,,Religionsunterricht erteilt, wer
nicht nur sagt, was geglaubt wird, sondern was geglaubt werden soll.“8¢ Eine
Einschrankung auf bestimmte Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften
gibt es dabei nicht.

Der Anspruch des Art. 7 Abs. 3 S. 1 GG geht indessen nicht soweit, dass daraus
ein Recht auf ein Angebot von Ethik als Ersatzfach zum Religionsunterricht
abgeleitet wird; im Gegenteil: Es ist den Lander sogar verboten, Religionskunde
als Ersatz zum Religionsunterricht anzubieten.’” Die Teilnahme am Ethikunter-
richt ist daher nur bei Abmeldung vom Religionsunterricht moglich; gewisser-
maflen als ,,Auffangfach®. In raumlicher Hinsicht gilt der Anspruch auf Religi-
onsunterricht gem. Art. 141 GG nicht in den Bundeslindern Bremen und Berlin
(sog. Bremer Klausel). De facto erstreckt sich die Bremer Klausel auch auf
Brandenburg. Hier gilt der sog. LER (Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde)-
Vergleich des BVerfG.88

¢) Was sind Schranken des Rechts auf Religionsunterricht?

Art. 7 Abs. 3 GG enthilt keinen Gesetzesvorbehalt. Eingriffe in das Grundrecht
auf Religionsunterricht, etwa die staatliche Festsetzung von Lehrinhalten, kon-
nen damit nur durch verfassungsimmanente Schranken (§ 4 Rn. 10) gerechtfer-
tigt werden. Hierbei ist vor allem das Bestimmungsrecht der Erziehungsberech-

80 So Robbers, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG Kommentar, 7. Aufl., Art. 7, Rn. 119.

81 So Boysen, in: v. Miinch/Kunig, GG Kommentar, 7. Aufl,, Art. 7, Rn. 81; allgemein zu Grundrechtsfragen
im Bereich ,,Schule” Wimann/Domsgen, Jura 2022, 1044.

82 Vgl. BVerwGE 123,49, 52 ff. (IRU [2005]).

83 Dazu Boysen, in: v. Miinch/Kunig, GG Kommentar, 7. Aufl., Art. 7, Rn. 81.

84 Vgl. Robbers, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG Kommentar, 7. Aufl,, Art. 7, Rn. 155 f.

85 BVerfGE 74, 244, 252 (Religionsunterricht [1987]) = NJW 1987, 1873.

86 Oebbecke, DVBI. 1996, 336.

87 Vgl. BverwG NVwZ 2014, 1163; ferner Robbers, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG Kommentar, 7. Aufl.,
Art.7,Rn.137.

88 Vgl. BVerfGE 104, 305 (LER-Schlichtungsvorschlag [2001]), ein einmaliger Vorgang, in dem sich das
BVerfG mit den Parteien gleichsam auf eine Art Verfassungsanderung einigte.
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lll. Europarechtliche Dogmatik

tigten uber die Teilnahme ihres Kindes am Religionsunterricht (Art. 7 Abs. 2
GG) zu bertcksichtigen. Dieses endet, sobald das Kind religionsmiindig ist (§ 5
Abs. 1 RelKErzG). Zudem darf gem. Art. 7 Abs. 3 S. 3 GG kein bzw. keine Leh-
rer:in gegen den eigenen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu er-
teilen. Hierbei handelt es sich um eine Konkretisierung der negativen Glaubens-
freiheit (§ 10 Rn. 11) aus Art. 4 Abs. 1, 2 GG.

lll. Europarechtliche Dogmatik
1. Wie wird die Glaubensfreiheit von Art. 9 EMRK geschiitzt?

Art.9 Abs. 1 EMRK enthilt drei Grundrechte:?° Die Glaubens- und die Ge-
wissensfreiheit sowie die Gedankenfreiheit (§ 10 Rn. 64). Wie Art.4 Abs. 1, 2
GG gewidhrleistet Art. 9 Abs. 1 EMRK sowohl die individuelle als auch die
korporative Glaubensfreiheit. Damit konnen sich insbesondere auch Religions-
und Weltanschauungsgemeinschaften auf den konventionsrechtlichen Schutz be-
rufen. Der sachliche Schutzbereich des Art. 9 Abs.1 EMRK ist im Vergleich
zur verfassungsrechtlichen Norm ausfithrlicher beschrieben. So umfasst Art. 9
Abs. 1 EMRK ausdriicklich ,,die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung
zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder
gemeinsam mit anderen offentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht
oder Praktizieren von Briauchen und Riten zu bekennen.“ Die Aufzihlung ist
nicht abschlieflend. Art. 9 Abs. 1 EMRK schiitzt demnach wie Art.4 Abs. 1, 2
GG das forum internum und das forum externum.

Im Gegensatz zu Art.4 Abs. 1, 2 GG ist die Glaubensfreiheit in der EMRK
nicht vorbehaltlos gewihrleistet. Eingriffe konnen unter den Voraussetzungen
des Art. 9 Abs. 2 EMRK gerechtfertigt werden. Hierbei sind drei Schritte zu be-
ruicksichtigen: Zunichst bedarf es einer gesetzlichen Grundlage fiir den Eingriff.
Dartiber hinaus muss die Beschriankung einen legislativen Zweck verfolgen.
Art. 9 Abs.2 EMRK enthalt dabei bereits einen abschlieflend normierten Kata-
log an legitimen Zielen. Allerdings sind die Ziele, wie etwa die offentliche Si-
cherheit oder der Schutz der Rechte und Freiheit anderer weit zu interpretieren.
SchlieSlich muss die Notwendigkeit der Beschrankung in einer demokratischen
Gesellschaft dargelegt werden; hier liegt der Priifungsschwerpunkt. Die konven-
tionsrechtlichen Anforderungen an dieser Stelle erinnern in Inhalt und Struktur
an die aus der verfassungsrechtlichen Dogmatik bekannte VerhaltnismafSigkeits-
prufung (§ 4 Rn. 30ff.). Dabei gewahrt der EGMR den Vertragsstaaten grofde
Einschitzungs- und Entscheidungsspielraume, die er vor allem mit den groflen
Divergenzen in den religionsverfassungsrechtlichen Systemen der Konventions-
parteien — von Staatskirche bis Laicité — begriindet.

In der Rechtsprechungspraxis hat sich der EGMR - dhnlich wie das BVerfG —
haufig mit religioser Symbolik beschiftigt und dabei tiberwiegend zugunsten der

89 Vgl. Sydow, JZ 2022, 209.
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§ 10 Glaubens- und Gewissensfreiheit

Staaten geurteilt: So sah das Gericht ein Hidschab-Verbot einer Universitat als
gerechtfertigt an,”® ebenso das Anbringen von Kruzifixen in Klassenzimmern®!
(vgl. die Kruzifix-Entscheidung des BVerfG, § 10 Rn. 20 ff.); ferner rechtfertige
die Religionsfreiheit keine Befreiung muslimischer Madchen vom Schwimmun-
terricht.”?

2. Wie gewabhrleistet die EU-GRCh die Glaubensfreiheit?

@ 61 In der EU-GRCh findet sich die Glaubensfreiheit an verschiedenen Stellen wie-
der. Zentrale Norm ist Art. 10 Abs.1 EU-GRCh. Der Wortlaut des Art. 10
Abs. 1 EU-GRCh entspricht dabei fast dem des Art. 9 Abs. 1 EMRK. Hinsicht-
lich des Schutzbereichs gibt es keine Unterschiede; als Schranke gilt zunachst die
allgemeine Schrankenregelung des Art. 52 Abs. 1 EU-GRCh. Ein Rickgriff da-
rauf ist gem. Art. 52 Abs. 3 S. 1 EU-GRCh allerdings ausgeschlossen, soweit die
EMRK weitergehenden Schutz gewihrleistet. Auch in der Rechtfertigungspri-
fung des Art. 10 Abs. 1 EU-GRCh sind daher die Schranken des Art.9 Abs. 2
EMRK - unter Berticksichtigung etwaiger unionsrechtlicher Besonderheiten —
von Bedeutung.”?

@ 62 In seiner Rechtsprechungspraxis beschiftigt sich der EuGH insbesondere mit
der Auslegung von Richtlinien im Lichte der Religionsfreiheit: Mit Urteil vom
30.1.2019 hat das Bundesarbeitsgericht dem EuGH die Frage vorgelegt, ob ein
in einem Privatunternehmen aufgestelltes Kopftuchverbot einen Verstof§ gegen
eine europiische Antidiskriminierungsrichtlinie (RL 2000/78/EG) darstellt.”*
Der EuGH bewertete das Verbot jedweder religioser Zeichen im Betrieb, un-
abhingig von der Konfession oder Weltanschauung, als mittelbare Diskriminie-
rung wegen der Religion; gebe es allerdings ein von dem oder der Arbeitgeber:in
nachgewiesenes Bediirfnis an betrieblicher Neutralitit und drohe ohne deren
el Befolgung eine Beeintrdchtigung der unternehmerischen Freiheit (etwa auch
Podeast, Spruch- aufgrund entsprechender Erwartungen der Kund:innen), kénne eine solche Neu-
Schrleal iht_u:tgu:!: tralititspolitik gerechtfertigt sein.” Eine weitere viel diskutierte Entscheidung
Tieren  betrifft das Verbot ritueller Schlachtung von Tieren (Schachten) vor dem Hinter-
grund der europdischen Tierschlachtungs-Verordnung.?®

@ 63 Dariiber hinaus regelt Art. 14 Abs. 3 EU-GRCh das elterliche Recht, die Erzie-
hung der Kinder entsprechend der eigenen religiosen Uberzeugung sicherzustel-
len. Art.21 Abs.1 EU-GRCh verbietet Diskriminierungen aus Griinden der
Religion oder Weltanschauung und Art.22 EU-GRCh normiert die Achtung
religioser oder weltanschaulicher Pluralitit.

90 EGMR v. 10.11.2005, 44774/98 — Leyla; ebenso das Trageverbot eines Nigab in der Offentlichkeit, vgl.
EGMRv. 1.7.2014, 43835/11-S.AS.

91 EGMRVv.18.3.2011, 30814/06 — Lautsi; andere Ansicht noch in EGMR v. 3.11.2009, 30814/06 - Lautsi.

92 EGMRV.10.1.2017,29086/12 — Osmanoglu u. Kocabas.

93 Vgl.Jarass, in: Jarass, Kommentar Charta der EU-Grundrechte, 4. Aufl,, Art. 10, Rn. 11.

94 Siehe BAG NZA 2019, 693.

95 EuGH, ECLI:EU:C:2021:594, Rn. 70 — WABE e.V.

96 EuGH, ECLI:EU:C:2020:1031 - Centraal Israélitisch Consistorie ua/Vlaamse Regering.
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lll. Europarechtliche Dogmatik

3. Was ist die Gedankenfreiheit in Art. 9 Abs. 1 EMRK und Art. 10 Abs. 1 EU-
GRCh?

Neben der Glaubens- und Gewissensfreiheit wird sowohl in Art.9 Abs. 1
EMRK als auch in Art. 10 Abs.1 EU-GRCh die Gedankenfreiheit geschiitzt.
Eine solche grundrechtliche Gewahrleistung findet sich im Grundgesetz jeden-
falls nicht ausdriicklich wieder. Schutzgehalt ist die Freiheit des Denkens in
politischen und weltanschaulichen Fragen, also die Freiheit einer inneren Uber-
zeugung (forum internum), nicht nur in Fragen des Glaubens, mit der jede
Art ideologischer Einflussnahme (staatliche Indoktrinierung) abgewehrt werden
kann.%”

97 Vgl.Jarass, in: Jarass, Kommentar Charta der EU-Grundrechte, 4. Aufl., Art. 10, Rn. 11.
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